
F+E Projekt: Bohrverfahren zur Einbringung von Erdwärmesonden  
Vorschriften der VOB/C zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen 

LuFG Baubetrieb + 
Projektmanagement  
Universität Siegen 

 

 
1 

 

VOB/C: Allgemein Technische Vertragsbedingung (ATV) 
Bauleistungen von Erdwärmesonden - Geländevorbereitung 
  

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1.3 Art und Umfang des Aufwuchses, insbesondere Sträucher und Bäume, auf den freizu-
machenden Flächen. 

0.1.6 Maße, Zugänglichkeit und Tragfähigkeit der Arbeitsbereiche, insbesondere Einschränkung der 
Arbeitshöhe. 

0.2.18 Art, Maße, Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Bohrplanums oder des Baugrund für das 
Bohrplanum. 

0.5 Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 
- Beseitigen von Hindernissen nach Arbeitszeit (h). 
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0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur 
Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume. 

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen. 
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4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4.1.4 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den 
behördlichen Bestimmungen, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.2.5. 

4.2.15 Beseitigen von Hindernissen. 

4.2.16 Zusätzliche Maßnahmen für die Weiterarbeit bei Frost und Schnee, soweit sie dem 
Auftragnehmer nicht ohnehin obliegen. 

4.2.17 Besondere Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefährdeter baulicher Anlagen und 
benachbarter Grundstücke. 

4.2.18 Sichern von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Grenzsteinen, Bäumen, Pflanzen und 
dergleichen. 
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4.1.1 Im Bereich des Bohrplanums Beseitigen einzelner Sträucher und einzelner Bäume bis 0,1 m 
Durchmesser, gemessen 1 m über dem Erdboden, der dazugehörigen Wurzeln und Baumstümpfe 
sowie von einzelnen Steinen, Blöcken und Bauwerksresten bis 0,03 m3 Rauminhalt3) mit einem 
Gesamtrauminhalt bis 0,25 m3 je Bohransatzpunkt, soweit hierfür keine Erdarbeiten auszuführen 
sind. 

4.1.2 Unterhalten des Bohrplanums. 

4.1.3 Feststellen des Zustands der Straßen, der Geländeoberfläche, der Vorfluter und dergleichen 
nach § 3 Nr. 4 VOB/B. 

4.2.2 Besondere Maßnahmen zum Feststellen des Zustands der baulichen Anlagen einschließlich 
der Straßen sowie der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen vor Beginn der Bohrarbeiten, z. B. 
Beweisgutachten, Kamerabefahrungen, Tragfähigkeitsuntersuchungen. 

4.2.3 Herstellen und Beseitigen des Bohrplanums, soweit Maßnahmen nach Abschnitt 4.1.1 nicht 
ausreichend sind. 

4.2.4 Beseitigen von Aufwuchs, Steinen, Blöcken und Bauwerksresten, ausgenommen Leistungen 
nach Abschnitt 4.1.1. 
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